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„Welcome to the Leistungsträgerjungle“ 

Warum ein BTHG? 
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S3-Leitlinie Psychosoziale Versorgung, 2013 
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EGH für seelisch Behinderte in B 2000-2017 

Warum ein BTHG? 
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Qualität $ 
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Die UN-Behindertenrechtskonvention 

„Nicht über uns ohne uns“ 

> 2006 von UN-Vollversammlung verabschiedet, 2008 in 

Kraft getreten 

> Seitdem von den meisten Staaten völkerrechtlich bindend 

anerkannt 

> Präambel und 50 Artikel mit folgenden übergeordneten 

Zielen: 

> Empowerment 

> Inklusion 

> Fördern, Schützen und Gewährleisten 

> Rechte von Menschen mit Behinderung 

 

Präambel:  

„…dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit 

Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren 

entsteht..“  

Artikel 1:  

„Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die 

langfristige körperliche, seelische, geistige oder 

Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit 

verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und 

gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“  
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Erkrankung ist nicht gleich Behinderung 

Was sagt das SGB IX? 

UN-BRK 
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Formale Annäherung 

>  BTHG ist als Artikelgesetz ausgestaltet 

 

>  Vierstufiges Inkrafttreten 2017 bis 2023 

 

>  Kernstück:  

 Artikel 1: Neufassung des SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
  Menschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
>  Artikel 2 – 26: Änderungen in anderen Gesetzen, z.B. SGB I, II, III, V, XII 
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„Welcome to the Leistungsträgerjungle“ 

BTHG – Abstimmung und Koordination! 
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SGB XII 
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ABER 



Wer hat(te) Anspruch? 
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§53 SGB XII 

(1) Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches 

wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer 

solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe, 

wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach Art oder 

Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe 

erfüllt werden kann. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen 

Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. 

(2) Von einer Behinderung bedroht sind Personen, bei denen der Eintritt der Behinderung nach 

fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Dies gilt für Personen, für die 

vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit nach den §§ 47 und 48 erforderlich ist, nur, 

wenn auch bei Durchführung dieser Leistungen eine Behinderung einzutreten droht. 

(3) Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu 

verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die 

behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den 

behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu 

erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen 

Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. 

(4) Für die Leistungen zur Teilhabe gelten die Vorschriften des Neunten Buches, soweit sich aus 

diesem Buch und den auf Grund dieses Buches erlassenen Rechtsverordnungen nichts 

Abweichendes ergibt. Die Zuständigkeit und die Voraussetzungen für die Leistungen zur Teilhabe 

richten sich nach diesem Buch. 
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Der Begriff der wesentlichen Behinderung  

im SGB XII 
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Verordnung nach §60 SGB XII 

§ 1 Körperlich wesentlich behinderte Menschen 

… 

§ 2 Geistig wesentlich behinderte Menschen 

… 

§ 3 Seelisch wesentlich behinderte Menschen 

Seelische Störungen, die eine wesentliche Einschränkung der Teilhabefähigkeit im 

Sinne des § 53 Abs. 1 Satz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zur Folge haben 

können, sind  

1.körperlich nicht begründbare Psychosen, 

2.seelische Störungen als Folge von Krankheiten oder Verletzungen des Gehirns, von 

Anfallsleiden oder von anderen Krankheiten oder körperlichen Beeinträchtigungen, 

3.Suchtkrankheiten, 

4.Neurosen und Persönlichkeitsstörungen. 
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Wer hat zukünftig Anspruch? 

Diskussionen um §99 SGB IX 
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Ursprünglicher Entwurf Verabschiedete Fassung 

Aus dem Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen 

zur 3. Lesung BTHG (Drs.18/10528): 
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Psychiatrisches Versorgungssystem in B 

Wohnortnah – Bezirk als bewährtes Organisationsprinzip 
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Bezirk 

Region 

Land 

Bezirkliche Kontakt- 

und Beratungsstellen 

für psychisch Kranke 

Bezirkliche Alkohol- 

und Medikamenten-

beratungsstellen 

Sozialpsychiatrische 

und Kinder- und 

Jugendpsychiatrische 

Dienste 

Regionale 

Drogenberatungs-

stellen 

Krisendienst 

Versorgungskliniken 

(stationär, teilstationär, 

ambulant (PIA)) 

Psychiatrischer 

Zuverdienst 

BEW, TWG, Heime   

Tagesstätten für 

psychisch Kranke 

Rehabilitationseinrichtun

gen (stationär, 

teilstationär, ambulant) 

Niedergelassene 

PsychiaterInnen, 

PsychotherapeutInnen, 

Soziotherapie, APP 

Selbsthilfegruppen 

Angehörigengruppen 

Werkstätten für 

Menschen mit 

Behinderungen 

Integrationsprojekte 

Psychiatriekoordinator

Innen 

Bezirkliche Beiräte für 

psychische 

Gesundheit 

Landesbeirat für 

psychische 

Gesundheit 
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Handbuch für das Fallmanagement in der EGH, Berlin, 2014 

Bisherige Abläufe 

Eingespielte Player im Bezirk 

SpD/GA als „Gesundheitspartner“ 

des Fallmanagements 
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Steuerungsgremien Psychiatrie in Berlin 

Dezentraler, wohnortnaher Ansatz 

16 

§ 10 PsychKG - Beiräte und Steuerungsgremien 

… 

(4) Jeder Bezirk bildet ein Steuerungsgremium zur verbindlichen Koordination der 

Erbringung von außerklinischen Hilfen bei Vorliegen komplexer Hilfebedarfe. 

… 

>  Das bezirkliche Steuerungsgremium Psychiatrie steuert das Angebot und die Umsetzung der 

Hilfen innerhalb der bezirklichen Versorgungsverpflichtung durch fachliche Empfehlungen  

>  Gegenstand der fachlichen Empfehlungen des bezirklichen Steuerungsgremiums 

Psychiatrie sind alle Leistungen der Eingliederungshilfe (§ 54 SGB XII) z. B. betreutes 

Einzelwohnen, therapeutische Wohngemeinschaften, Wohnheime, Betreuung in Tagesstätten 

und Leistungen, die im Rahmen von Einzelfallhilfe erbracht werden.  

>  Die Ermittlung des Hilfebedarfs ist nicht Aufgabe des bezirklichen Steuerungsgremiums 

Psychiatrie, sondern gemeinsame Aufgabe der Fallmanagerin oder des Fallmanagers, 

des Sozialpsychiatrischen Dienstes und der beteiligten Stellen und Leistungserbringer. 

Sollte es zur Hilfebedarfsermittlung sinnvoll sein, können auch (potentielle) zukünftige 

Leistungserbringer aus den entgelt- und zuwendungsfinanzierten Bereichen einbezogen 

werden.  

>  Wird von einer/m beim Bezirksstadtrat Gesundheit angesiedelten PsychiatriekoordinatorIn 

geleitet 
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Beispiel Berlin 

Abteilung Psychiatrie | Gesundheitsamt | Seite 17 |  
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Gesundheitsdienstgesetz: 

> § 8 Gesundheitshilfe 

> (2) Der öffentliche Gesundheitsdienst nimmt die Aufgaben der Beratung, der 

psychosozialen Unterstützung und der Hilfevermittlung insbesondere für folgende 

Zielgruppen wahr, soweit sie nicht durch Dritte gewährleistet werden: 

… 

5. für geistig, seelisch oder körperlich behinderte Menschen sowie für von einer solchen 

Behinderung bedrohte Menschen zur Sicherung der Teilhabe und (Wieder-

)Eingliederung nach dem Neunten und dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 

… 

Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten: 

> § 7 Zusammenarbeit im Hilfesystem 

> (1) Alle an der Erbringung von vorsorgenden, begleitenden und nachgehenden Hilfen 

Beteiligten arbeiten eng zusammen, um psychisch erkrankten Personen die für sie 

bestmögliche Hilfe anzubieten.  

> (2) Die an der gemeindepsychiatrischen Versorgung beteiligten Dienste und 

Leistungserbringer sind zur Sicherstellung der Versorgung innerhalb einer 

Versorgungsregion zur Zusammenwirkung verpflichtet. Die Bezirke wirken darauf hin, 

dass die Leistungserbringer gemeinsam die Sicherstellung der psychiatrischen 

Versorgung für psychisch erkrankte Personen in ihrem Bezirk übernehmen. 

 



Das Gesundheitsamt und die EGH im  

SGB XII 
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SGB XII - § 59 Aufgaben des Gesundheitsamtes 

Das Gesundheitsamt oder die durch Landesrecht bestimmte Stelle hat die Aufgabe,  

1.behinderte Menschen oder Personensorgeberechtigte über die nach Art und Schwere der 

Behinderung geeigneten ärztlichen und sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe im 

Benehmen mit dem behandelnden Arzt auch während und nach der Durchführung von 

Heilmaßnahmen und Leistungen der Eingliederungshilfe zu beraten; die Beratung ist mit 

Zustimmung des behinderten Menschen oder des Personensorgeberechtigten im Benehmen mit 

den an der Durchführung der Leistungen der Eingliederungshilfe beteiligten Stellen oder Personen 

vorzunehmen. Steht der behinderte Mensch schon in ärztlicher Behandlung, setzt sich das 

Gesundheitsamt mit dem behandelnden Arzt in Verbindung. Bei der Beratung ist ein amtliches 

Merkblatt auszuhändigen. Für die Beratung sind im Benehmen mit den Landesärzten die 

erforderlichen Sprechtage durchzuführen, 

2.mit Zustimmung des behinderten Menschen oder des Personensorgeberechtigten mit der 

gemeinsamen Servicestelle nach den §§ 22 und 23 des Neunten Buches den 

Rehabilitationsbedarf abzuklären und die für die Leistungen der Eingliederungshilfe 

notwendige Vorbereitung abzustimmen und 

3.die Unterlagen auszuwerten und sie zur Planung der erforderlichen Einrichtungen und zur 

weiteren wissenschaftlichen Auswertung nach näherer Bestimmung der zuständigen 

obersten Landesbehörde weiterzuleiten. Bei der Weiterleitung der Unterlagen sind die Namen 

der behinderten Menschen und der Personensorgeberechtigten nicht anzugeben. 

BTHG | Dr. Thomas Götz | 19.02.2018 

Beratung 

Abklärung/Abstimmung Reha/EGH 

Planung/Steuerung 



Und nun? 
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Wo bleibt das Gesundheitsamt/der ÖGD? 

„Let‘s screen the BTHG (SGB IX neu) - 1“ 

Abteilung Psychiatrie | Gesundheitsamt | Seite 20 |  
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NB: 

Eingliederungs-

hilfeträger = Reha-

träger, evtl. aber 

Zugangsoption für 

das GA? 



Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 

§32 SGB IX (neu) – in status nascendi 
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> „Peer to peer“ 

> „Wohnortnah“ 

> Zwei Förderperioden (Beginn 01.01.2018 

/ 01.04.2018) 

> Förderung: jährlich 58 Mio. Euro über 5 

Jahre 

> Laufzeit der 1. Bewilligung = 36 Monate, 

kann auf 60 Monate verlängert werden 
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Wo bleibt das Gesundheitsamt/der ÖGD? 

„Let‘s screen the BTHG (SGB IX neu) - 2“ 

Abteilung Psychiatrie | Gesundheitsamt | Seite 22 |  
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NB: Wenig kooperativ, auch im Hinblick auf bestehennde Netzwerkstrukturen 



Wo bleibt das Gesundheitsamt/der ÖGD? 

„Let‘s screen the BTHG (SGB IX neu) - 3“ 

Abteilung Psychiatrie | Gesundheitsamt | Seite 23 |  
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Wo bleibt das Gesundheitsamt/der ÖGD? 

„Let‘s screen the BTHG (SGB IX neu ab 2020) - 4“ 

Abteilung Psychiatrie | Gesundheitsamt | Seite 24 |  
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Übergangsfristen 

Rundschreiben 08/17 SenIAS vom 26.01.18 

 

Abteilung Psychiatrie | Gesundheitsamt | Seite 25 |  
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https://www.berlin.de/sen/soziales/themen/berliner-sozialrecht/kategorie/rundschreiben/2017_08-670492.php 

ÖGD 

ÖGD 

ÖGD 



Das Prinzip des kleinsten gemeinsamen 

Nenners 
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> BTHG ist ein Bundesgesetz 

> Umsetzung erfolgt in den heterogenen 

Versorgungslandschaften der 

Bundesländer  

> Wenn rigide und homogen ausgelegt führt 

das zu einer relativen Verschlechterung 

in Ländern mit bereits „starken“ Strukturen 

und zu einer relativen Verbesserung in 

Ländern mit „schwächeren“ Strukturen 

> Eingliederungshilfe und Gesundheit sind 

eng verbunden  
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Bramesfeld et al. 2004 
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Zusammenfassung 

Die fünf wichtigsten Botschaften 

>  Die Hilfe- /Beratungs- /und Versorgungslandschaft  für seelisch Behinderte 

zeichnet sich in Berlin durch eine hohe Komplexität und Sektoralität aus 

 

>  Das BTHG stärkt durch den personenzentrierten Ansatz Chancen auf 

Inklusion und Teilhabe 

 

>  Speziell im Bereich seelischer Behinderungen ist dies bereits beispielhaft 

umgesetzt (regionale Pflichtversorgung, Verantwortungsgemeinschaft)  

 

>  Dies droht durch die bisherigen Erwägungen der Sozialverwaltung in eine 

erhebliche Schieflage zu geraten 

 

>  Entscheidend ist daher der Einbezug von gesundheitlicher Expertise mit 

bevölkerungs- und individualmedizinischer Sicht (SenGPG und ÖGD der 

Bezirke) 

BTHG | Dr. Thomas Götz | 19.02.2018 
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Ausblick 

Halbvoll oder halbleer? 

BTHG | Dr. Thomas Götz | 19.02.2018 

> Wesensgehalt des §59 SGB XII sei in die 

Regelungen zur Gesamtplanung eingeflossen 

> Zusammenwirken mit den im Einzelfall 

Beteiligten (auch dem Gesundheitsamt) bei der 

Gesamtplanaufstellung 

> ÖGD wird auch nach neuem Recht der EGH 

in den Prozess der Bedarfsermittlung und 

Feststellung eingebunden 

> Durch die Beteiligung an der Gesamtplanung 

besteht auch die bisherige Funktion des ÖGD 

im Zusammenhang mit der Strukturplanung 

 

Aktueller KOA-Vetrag CDU-SPD: 

„Der Öffentliche Gesundheitsdienst 

ist eine wichtige Säule des 

Gesundheitswesens, insbesondere 

bei der Prävention und 

Gesundheitsförderung. Wir stehen 

für eine Stärkung des Öffentlichen 

Gesundheitsdienstes ein." 



Spannungsfelder 
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Dr. Thomas Götz  

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie 

Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen 

 

Landesbeauftragter für Psychiatrie 

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 

Referatsleiter Psychiatrie, Sucht und Gesundheitsvorsorge 

Oranienstraße 106 

10969 Berlin 

 

Email: Psychiatrie.Beauftragter@sengpg.berlin.de 

 

 

 

 

Vielen Dank... 

Gibt es Fragen? 
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